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Fakten

 Familienunternehmen seit 1925

 >1000 Mitarbeiter

 Bereiche Entsorgung, Recycling, Kies, Deponien

 Umsatz 2018: >200 Mio.€

OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH

 ca. 500 Mitarbeiter an 15 Standorten in Norddeutschland

 Umsatz 2018: > 100 Mio.€

 Fuhrpark: ca. 190 Lkw von 12-40 t zulässiges GG

 2 Sonderabfall-Zwischenläger

 3 Sortieranlagen für die Vorbehandlung von Bau- und

Gewerbeabfall sowie Sperrmüll - Gesamtkapazität 350.000t

 6 Holzschredderanlagen

 4 Altpapier- und Kunststoffpressbetriebe

 Große Behälteranzahl in vielfältiger Ausführung

 Kommunale Müllabfuhr für ca. 400.000 Bürger

Die OTTO DÖRNER Gruppe



Überblick

 Inkrafttreten 01.08.2017

 Umsetzung der fünfstufigen Abfallhierarchie des 2012 novellierten KrWG → 

Vorrang stoffliche Verwertung vor energetischer Verwertung

 Ziel: Förderung des Recyclings von Abfällen und Schonung von Ressourcen

Maßnahmen

 Ausbau der getrennten Erfassung beim Abfallerzeuger → weitergehende 

Getrennthaltungspflichten für Bau- und Abbruchabfälle

 Einschränkung der gemischten Erfassung und Vorbehandlungspflicht für

gemischt erfasste Abfälle

 Vorgabe technischer Mindestanforderungen für Vorbehandlungsanlagen (ab

2019)

 Sortier- und Recyclingquoten bei Vorbehandlung (ab 2019)

 umfangreiche Dokumentationspflichten über die Erfüllung der

Getrenntsammlung und den Verbleib der Abfallfraktionen und Abfallgemische

Novelle der GewAbfV



 Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische → aus Kostengründen

schon vor Novelle getrennte Sammlung - sofern möglich

 Baustoffe auf Gipsbasis →  Sulfatgehalte führen zu Problemen bei

der Verwertung als Ersatzbaustoff, getrennte Sammlung war auch

bisher schon notwendig, wenn Abfälle in modernen Sortieranlagen

behandelt wurden

Fliesen und Keramik

- Auftrennung von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik in

Einzelfraktionen aus Platzmangel und rückbaustatischen bzw. –

technischen Gründen oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit oft nicht

möglich

- Bei ausreichendem Platz und genügend Menge wurden die

Fraktionen Beton und Ziegel bereits getrennt gesammelt.

- Keine höherwertige Verwertung der Einzelfraktionen Ziegel und

Fliesen und Keramik möglich

Auswirkungen der GewAbfV im Baubereich



Dokumentationspflichten für Abfallerzeuger

Unternehmen mit > 100 Baustellen, teilweise jeweils nur eine Woche

Für jede Baustelle müssen die Erfüllung der Getrenntsammlungspflicht,

die vorrangige Zuführung zur Vorbereitung zur Wiederverwendung oder

zum Recycling, sowie das Vorliegen der Voraussetzungen für ein

Abweichen von der Getrenntsammlungspflicht (technische

Unmöglichkeit, wirtschaftliche Unzumutbarkeit) dokumentiert sein → 

jedes Mal Begründung für nicht vorhandene Fraktionen z.B. Glas, das

auf Baustellen regelmäßig nicht anfällt

Dokumentationen sind obligatorisch und müssen grundsätzlich

vorgehalten werden, um sie auf Verlangen der zuständigen Behörde

vorlegen zu können.

Auswirkungen der GewAbfV im Baubereich



 Lieferort bezogen

 Dokumentation

- der getrennten Abfallfraktionen (Art,

Menge, Behälter)

- der Begründung für nicht getrennte

Fraktionen

- der Entsorgungswege

- der Vorbehandlung/Aufbereitung/

sonstigen Verwertung

 Ampelsystem gibt Hinweis, wo

Dokumentationen fehlen

 Vorschläge für Begründungen von

Abweichungen, z.B. Glas: fällt nicht an

Umsetzungsbeispiel der Dokumentation in digitalem Kundenportal



 Potential (BMU): 16,7 Mio. t gemischte Bau- und

Abbruchabfälle und 3,6 Mio. t gemischte Siedlungsabfälle

bisher kaum stofflich verwertet und noch weniger in modernen

Vorbehandlungsanlagen behandelt

 Einhaltung der Ziele der Gesetze und Verordnungen zum

Recycling und Ressourcenschutz (KrWG, GewAbfV) muss

kontrolliert werden → Investitionssicherheit durch Vollzug!

 Staat muss Vorbildfunktion einnehmen: bevorzugte Nutzung

von Recyclingbaustoffen (bes. Mineral und Kunststoff) +

Unterstützung von Recyclinganlagenvorhaben

Entwicklung einer echten Recyclingwirtschaft in Deutschland?



Anforderungen der GewAbfV

 Nicht getrennt gehaltene Abfallgemische müssen einer

Vorbehandlung zugeführt werden

 Vorbehandlungsanlagen müssen eine Sortierquote von 85% und

eine Recyclingquote von 30% einhalten

 Sortieranlagen müssen mit Anlagenkomponenten gemäß Anhang

der GewAbfV ausgestattet sein

 Vorbehandlung der Gemische in mehr als einer Anlage möglich,

mit z.B. vorgeschalteter Vorsortierung (Baggersortierung) und

anschließender maschineller Sortierung in

Vorbehandlungsanlage, sodass insgesamt die geforderte

Anlagentechnik vorhanden ist (Kaskadenvorbehandlung)

Vorbehandlungsanlage keine alchemistische Anlage:

ausreichende Qualität + Sortierfähigkeit des Eingangsmaterials

notwendig, um anspruchsvolle Quoten zu erfüllen und

Recycling möglich zu machen

Vorbehandlungsanlagen



2018: neue Sortieranlage von OTTO DÖRNER in Hamburg Veddel



 Betreiber der ersten Anlage verantwortlich für Feststellung und

Dokumentation der Sortier- und Recyclingquote der gesamten Kaskade

+ Meldung, wenn Sortierquote in zwei Monaten des laufenden

Kalenderjahres <75%

 Nur Monofraktionen an Wertstoffen sowie Schad- und Störstoffe dürfen

aussortiert werden und keine Abfallgemische zur sonstigen, insbesondere

energetischen Verwertung ausgeschleust werden → Gemische sind

vollständig der nachgeschalteten maschinellen Vorbehandlungsanlage

zuzuführen

 vertragliche Vereinbarungen notwendig hinsichtlich Meldung der zur

Verwertung und zum Recycling aussortierten Mengen in den einzelnen

Anlagen der Kaskade und der Qualität der angelieferten Abfälle → 

Ausschluss von nicht vorbehandlungsfähigen Gemischen möglich → 

dann keine Berücksichtigung für Quotenermittlung

Kaskadenvorbehandlung



Kaskadenvorbehandlung: Quotenermittlung:

Legende:

I Anlageninput

W sortenreine Fraktion an Wertstoffen

R sortenreine Fraktion von Wertstoffen zum Recycling

A sortenreine Fraktion von Wertstoffen zu anderem

Verwertungsverfahren, insb. Holz

S Stör- und Schadstoffe

G nicht abschließend vorbehandeltes Gemisch

V sonstige, insbesondere energetische Verwertung



Probleme für den Vollzug

 mehrstufige Kaskadenvorbehandlung (mehr als zwei Anlagen):

Dokumentation für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar, sollte die

Ausnahme bleiben und nur genau dokumentierte Stoffströme betreffen.

 Abfalleinstufung: unterschiedliche Praxis in Bundesländern nach der

Vorsortierung

- teilweise bekommt das (beraubte) Gemisch eine 19er AVV → könnte direkt in 

therm. Verwertung

- meistens bleibt die ursprüngliche AVV des Gemischs erhalten (200301 für

Gewerbeabfallgemische, 170904 für Bauabfallgemische) → Überwachung 

möglich, ob Gemische in geeignete Vorbehandlungsanlage (nach GewAbfV)

zugeführt werden

In die LAGA Vollzugshilfe sollten Vorgaben zur Verwendung der korrekten

AVVs für die aussortierten Fraktionen sowie für die in Anlage 1 vorsortierten

Gemische eingearbeitet werden, um den Vollzug zu vereinheitlichen.

Kaskadenvorbehandlung



LAGA M 34

 derzeit noch im Entwurf

 teilweise über Anforderungen der GewAbfV hinaus und kritisch zu betrachten

 Mineralik (Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik) in gemischtem Bau- und

Abbruchabfall Problem in Vorbehandlungsanlagen? → kaum Einfluss auf 

Sortierung, insbesondere die mineralischen Bestandteile in den heute

vorbehandelten gemischten Bau- und Abbruchabfällen tragen zum Erreichen der

Recyclingquote bei, problematisch eher Gipsbestandteile + andere mineralische

Leichtbaustoffe

 Getrennthaltung In- und Output?

 Fehlgehende Definition von „überwiegend mineralisch“
- Überwiegend mineralische Gemische (= Bauabfallgemische mit >50 Vol.-% mineralischen Bestandteilen)

in Aufbereitungsanlage (= Brecher), aber max. Störstoffanteil von 5 Vol.-% = AVV 170107 für

bestehende Aufbereitungsanlagen geeignet und genehmigt

- Gemische mit bis zu 50 Vol.-% nicht mineralischen Bestandteilen + überwiegend nicht mineralische

Gemische = AVV 170904 → jahrzehntelanger Vollzug + Bauabfallvereinbarung: Bauabfall-

Vorbehandlungsanlage und danach in Aufbereitungsanlage

Vollzug



Fazit

 getrennte Sammlung kein Selbstzweck → wenn keine höherwertige Verwertung 

möglich, Herstellung getrennter Fraktionen nicht sinnvoll

 Platzmangel, fehlende technische Möglichkeit oder wirtschaftliche

Unzumutbarkeit auf den Baustellen → weiterhin Behälter für gemischte Bau- und 

Abbruchabfälle auf Baustellen vorhanden

 Hohe Kosten für Entsorgung gemischter Abfälle → Abfallerzeuger weiterhin 

bemüht, Anteil gemischter Abfälle möglichst gering zu halten, z.B. durch bessere

und mehrsprachige Beschilderung der Abfallsammelbehälter,

Baustellenlogistiker, etc.

 Dokumentationspflichten im Vergleich zu geringem Nutzen der Verordnung für

den Baubereich unverhältnismäßig umfangreich

 Vollzug, insbesondere bei Kaskadenvorbehandlung unklar, da auch die LAGA M

34 noch im Entwurf → keine Investitionssicherheit

 Recyclingquote einfach (Mineral), Sortierquote schwierig (Unterkorn i.d.R. in

Deponie)

Umsetzung der GewAbfV im Baubereich



Möglichkeit der Verbesserung

Umsetzung einfacher durch Annahmeverbot von gemischten gewerblichen

Siedlungsabfällen und gemischten Bauabfällen ohne Vorbehandlung in MVAs und

EBS – Aufbereitungsanlagen bzw. Annahme nur in dokumentierten Ausnahmen

Dokumentations- und Vollzugsaufwand deutlich geringer

Umsetzung der GewAbfV im Baubereich



Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit!
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